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Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg     11.07.2006 

Niederlassung Cottbus  
 
 

Bekanntmachung 
 

Planung für das 
Bauvorhaben L522/ L531 Netzergänzung Welzow-Neupetershain 
hier: Vorarbeiten auf Grundstücken 
 
Die Straßenbauverwaltung beabsichtigt, in den Gemarkungen Lindchen und Neupetershain 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit das o. a. 
Bauvorhaben durchzuführen. 
Um das Vorhaben ordnungsgemäß planen zu können, müssen auf verschiedenen Grund-
stücken in der Zeit von September 2006 bis einschließlich November 2006 Vorarbeiten durch-
geführt werden und zwar: 
Baugrunduntersuchungen und Vermessungsarbeiten 
 
Folgende Grundstücke sind betroffen: 
Siehe Anlage 1  
Da die genannten Arbeiten im Interesse der Allgemeinheit liegen, hat das Bundesfernstraßen-
gesetz (FStrG) die Grundstücksberechtigten verpflichtet, sie zu dulden (§ 16a FStrG). Die Ar-
beiten können auch durch Beauftragte der Straßenbauverwaltung durchgeführt werden. Etwai-
ge durch diese Vorarbeiten entstehende unmittelbare Vermögensnachteile werden in Geld ent-
schädigt. Sollte eine Einigung über eine Entschädigung in Geld nicht erreicht werden können, 
setzt die Enteignungsbehörde auf Antrag der Straßenbaubehörde die Entschädigung fest. 
 
Durch diese Untersuchung wird nicht über die Ausführung der geplanten Straße entschieden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diese Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, 
Niederlassung Cottbus, Von-Schön-Straße 11, 03050 Cottbus einzulegen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches die Wider-
spruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist. 
 
 
 
Cottbus, den 11.07.06 
gez. Frank-Dieter Manteufel 
Bereichsleiter Planung/Entwurf 
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